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693. Quartierplan. Am 7. Januar 1983 ersuchte der Ge- Gide. Knonau 
meinderat Knonau um Genehmigung seines Beschlusses vom 
15. November 1982 betreffend Festsetzung des amtlichen 
Quartierplans Eschfeld. Der Festsetzungsbeschluss wurde im 
kantonalen Amtsblatt vom 1.9. November 1982 veröffentlicht 
und den betroffenen Grundeigentümern schriftlich mitgeteilt. 
Gemäss Rechtskraftbeseheinigung vom 3. Januar 1983 der 
Kanzlei der Baurekurskommissionen ist gegen diesen Be­
sehluss kein Rekurs eingegangen. 

Das Quartierplangebiet wird im Nordosten durch die 
Chamerstrasse, im Südosten und Südwesten durch die Bauzo­
nengrenze sowie im Nordwesten durch die Hagendornstrasse 
begrenzt. Das ganze Quartierplangebiet liegt innerhalb der 
Bauzonen nach geltendem Zonenplan, innerhalb des generel­
len Kanalisationsprojektes der Gemeinde Knonau und ist 
auch im kantonalen Gesamtplan als Baugebiet enthalten. 

In einem Teil des Quartierplangebietes Eschfeld, westlich 
der Chamerstrasse, ist mit Lärmimmissionen der National­
strasse N4 zu rechnen. Der Gemeinderat Knonau wird im 
Rahmen der Baubewilligungsverfahren dieser' Tatsache Rech­
nung zu tragen haben. 

Der strassenmässigen Erschliessung des Quartierplangc-
biotes dienen die Chamer- und die Hagendornstrasse mit den 
an die Chamerstrasse gemeinsam angeschlossenen Quartier­
strassen E, E und G. 

Die an der bestehenden Quartierstrasse G auf 20 m sowie 
an den Stichstrassen E und F auf 18,5 m festgelegten Ver-
kehrsbaulinienabstände entsprechen der Bedeutung dieser 
Strassen. Die Verkehrsbaulinicu an der Hagendorn- und der 
Chamerstrasse müssen durch die Gemeinde in einem separaten 
öffentlichen Planauf läge verfahren festgesetzt werden. 

Nach der Niveaulinie beträgt die Maximalsteigung bei 
der Stichstrasse E 3,7 %, bei der Stichstrasse F 10 %. Der 
Quartierplan umfasst ferner die Kostenverleger für die Ver­
fahrenskosten und die Baukosten (Strassen, Kanalisation, 
Wasser) sowie die Ordnung des Geldausgleichs. 

Der Genehmigung der Vorlage steht — soweit ersichtlich 
— nichts entgegen. Der Gemeinderat Knonau wird den vorlie­
genden Besehluss gemäss § 6 lit . a des Pianungs- und Bauge­
setzes zu veröffentlichen haben. 

Auf Antrag der Direktion der Öffentlichen Bauten 
b e s c h l i e s s t d e r R e g i e r u n g s r a t : 

I . Der Besehluss des Gemeinderates Knonau vom 15. No­
vember 1982 betreffend Festsetzung des amtlichen Quartier­
plans Eschfeld wird gemäss den eingereichten Akten geneh­
migt. 



I I . Mitteilung an den Gemeinderat Knonau (unter Rück­
sendung eines Quartierplandossiers mit Genehmigungsver­
merk und zur Veröffentlichung) sowie an die Direktion der 
Öffentlichen Bauten. 

Zürich, den 23. Februar 1983 

V o r dem R e g i e r u n g s r a t 
Der Staatsschreiber: 

Roggwiller 


